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Aktionsrichtlinie1 
„Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben“ 

 
 

1. Allgemeines 
 
1.1. Diese Aktionsrichtlinie soll im Sinne der Zielsetzungen der gesetzlichen 

Bestimmungen gemäß dem Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 – WiföG 
eine Stärkung der burgenländischen Wirtschaft ermöglichen. 

 
Grundlage für die gegenständliche Aktionsrichtlinie bildet daher das Landes-
Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 – WiföG, LGBl. Nr. 33/1994, zuletzt geändert 
durch LGBl. Nr. 25/2020. 
  
Darüber hinaus gilt die Rahmenrichtlinie der Wirtschaftsförderung des Landes 
Burgenland (LABl. Nr. 370/2014 in der Fassung LABl. Nr. 399/2020) für die 
Vergabe von Förderungen und für die Förderungsabwicklung. 
 
Das Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 – WiföG sowie die 
Rahmenrichtlinie sind daher integrierender Bestandteil der ggst. Richtlinie. 
 

1.2. Forschung, Entwicklung und Innovation sind die Säulen einer leistungsstarken 
und wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Daher soll mit Hilfe dieser 
Förderungsaktion die Innovationskraft zielgerichtet verstärkt, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft ausgebaut und so für Wachstum und 
Sicherung von hochqualifizierten Arbeitsplätzen gesorgt werden. Die 
Gewährung von Förderungen im Rahmen dieser Richtlinien erfolgt nach 
Maßgabe der zur Verfügung stehenden Budgetmittel. 
 

1.3. Soweit in diesen Richtlinien auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen 
nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und 
Männer in gleicher Weise.  

 
 

2. Zielsetzung der Förderaktion 
 

2.1. Ziel der Aktionsrichtlinie ist, die Wettbewerbsfähigkeit der burgenländischen 
Wirtschaft zu stärken und die Erreichung eines optimalen regionalen 
Wirtschaftswachstums zu fördern. Damit verbunden ist auch die Zielsetzung 
die Forschungsquote im Burgenland zu erhöhen. 

 
2.2. Gleichzeitig soll ein wesentlicher Beitrag zur Intensivierung von industrieller 

und experimenteller Entwicklung, zur Steigerung der Innovationsleistung der 
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burgenländischen Wirtschaft und zur Verwertung, Verbreitung und 
Optimierung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen geleistet werden. 

 
3. Angaben der beihilferechtlichen Grundlagen 

 
Rechtsgrundlage für Förderungen nach diesen Richtlinien ist die Verordnung (EU) Nr. 
651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. L 187 
vom 26.06.2014 S. 1 und die Verordnung (EU) 2017/1084 der Kommission vom 
14.Juni 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 in Bezug auf 
Beihilfen für Hafen- und Flughafeninfrastrukturen, in Bezug auf 
Anmeldeschwellen für Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des 
kulturellen Erbes und für Beihilfen für Sportinfrastrukturen und 
multifunktionale Freizeitinfrastrukturen sowie in Bezug auf regionale 
Betriebsbeihilferegelungen für Gebiete in äußerster Randlage und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 in Bezug auf die 
Berechnung der beihilfefähigen Kosten, Abl. L 156 vom 20.06.2017 S. 1 (beide im 
Folgenden „Verordnung (EU) Nr. 651/2014“) und die Verordnung (EU) Nr. 2020/972 
der Kommission vom 2. Juli 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 
hinsichtlich ihrer Verlängerung und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 
hinsichtlich Ihrer Verlängerung und relevanter Anpassungen, ABl. L 215 vom 
07.07.2020, S. 3. 
 
 
Für den Fall des Auslaufens oder der Abänderung der angeführten Rechtsgrundlagen 
kommen entsprechende Nachfolgeregelungen zu Anwendung. 
 
 

4. Förderungswerber/Förderungswerberin 
 
4.1. Förderungswerber können physische oder juristische Personen sowie 

eingetragene Personengesellschaften (offene Gesellschaften und 
Kommanditgesellschaften) im Bereich der Wirtschaft sein, deren 
Betriebsstätte, für die eine Förderung beantragt wird oder der die Förderung 
zugutekommen soll, sich im Burgenland befindet. Im Falle der Förderung 
basierend auf gemeinsam mit anderen Förderstellen vereinbarten 
Förderprogrammen (zB Kompetenzzentren) können zusätzlich auch die in 
diesen Förderprogrammen vorgesehenen Antragsteller Förderungswerber sein. 

 
4.2. Sofern gewisse Förderungen nach diesen Richtlinien nur KMU betreffen, so 

sind darunter Unternehmen gemäß Anhang I „KMU Definition“ der Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014  zu verstehen. 
 

4.3. Ausschlusskriterien 
 
4.3.1. Beihilfen für Fischerei und Aquakultur im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 

1379/2013, 
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4.3.2. Beihilfen für die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse, wenn 

4.3.2.1. sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der Menge der bei 
Primärerzeugern erworbenen oder von den betreffenden 
Unternehmen vermarkteten Erzeugnisse richtet oder wenn 

4.3.2.2. die Beihilfe an die Bedingung geknüpft ist, dass sie ganz oder 
teilweise an die Primärerzeuger (Landwirte) weitergegeben wird; 

4.3.3. Beihilfen zur Erleichterung der Stilllegung nicht wettbewerbsfähiger 
Steinkohlenbergwerke im Sinne des Beschlusses 2010/787/EU des 
Rates  

4.3.4. Beihilfen an Unternehmen in Schwierigkeiten 
4.3.5. Beihilfemaßnahmen, mit denen die Möglichkeit eingeschränkt wird, dass 

die Beihilfeempfänger die Ergebnisse von Forschung, Entwicklung und 
Innovation in anderen Mitgliedstaaten nutzen. 

 
 

5. Gegenstand der Förderung 
 

5.1. Gegenstand der Förderung ist die Durchführung von Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben, die unmittelbar für die spätere Kreation und 
Vermarktung neuer Erzeugnisse, Verfahren oder Dienstleistungen geplant 
werden oder damit zusammenhängen. Im wesentlichen werden 3 Stufen von 
FuE Tätigkeiten unterschieden: 

 
a) Grundlagenforschung 

Dabei handelt es sich um experimentelle oder theoretische Arbeiten, die in 
erster Linie dem Erwerb neuen Grundlagenwissens ohne erkennbare direkte 
praktische Anwendungsmöglichkeiten dienen. 
 
Die Förderung von Grundlagenforschung ist nicht Gegenstand dieser 
Förderaktion. 

 
b) industrielle Forschung 

Ist planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung neuer 
Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue Produkte, Verfahren oder 
Dienstleistungen zu entwickeln oder zur Verwirklichung erheblicher 
Verbesserungen bei bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen 
nutzen zu können. Hierzu zählen auch die Entwicklung von Teilen komplexer 
Systeme und unter Umständen auch der Bau von Prototypen in einer 
Laborumgebung oder  in einer Umgebung mit simulierten Schnittstellen zu 
bestehenden Systemen wie auch von Pilotlinien, wenn dies für die industrielle 
Forschung und insbesondere die Validierung von technologischen 
Grundlagennotwendig ist; 
 

c) experimentelle Entwicklung 
Erwerb, Kombination, Gestaltung und Nutzung vorhandener 
wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und sonstiger einschlägiger 
Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue oder verbesserte 
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Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln. Dazu zählen zum 
Beispiel auch Tätigkeiten zur Konzeption, Planung und Dokumentation neuer 
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. 
 
Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung von Prototypen, 
Demonstrationsmaßnahmen, Pilotprojekte sowie die Erprobung und 
Validierung neuer oder verbesserter Produkte, Verfahren und Dienstleistungen 
in einem für die realen Einsatzbedingungen repräsentativen Umfeld umfassen, 
wenn das Hauptziel dieser Maßnahmen darin besteht, im Wesentlichen noch 
nicht feststehende Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen weiter zu 
verbessern. Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung von 
kommerziell nutzbaren Prototypen und Pilotprojekten einschließen, wenn es 
sich dabei zwangsläufig um das kommerzielle Endprodukt handelt und dessen 
Herstellung allein für Demonstrations- und Validierungszwecke zu teuer wäre. 
 
Die experimentelle Entwicklung umfasst keine routinemäßigen oder 
regelmäßigen Änderungen an bestehenden Produkten, Produktionslinien, 
Produktionsverfahren, Dienstleistungen oder anderen laufenden betrieblichen 
Prozessen, selbst wenn diese Änderungen Verbesserungen darstellen sollten. 

 
5.2. Förderungen nach diesen Richtlinien müssen einen Anreizeffekt haben.  Als 

Förderungen mit Anreizeffekt gelten 
 

5.2.1. Beihilfen, wenn der Beihilfeempfänger vor Beginn der Arbeiten für das 
Vorhaben oder die Tätigkeit einen schriftlichen Beihilfeantrag in dem 
betreffenden Mitgliedstaat gestellt hat. Der Beihilfeantrag muss 
mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

 
a) Name und Größe des Unternehmens, 
b) Beschreibung des Vorhabens mit Angabe des Beginns und des  

Abschlusses, 
c)  Standort des Vorhabens, 
d) Kosten des Vorhabens, 
e) Art der Beihilfe (z. B. Zuschuss, Kredit, Garantie, rückzahlbarer 

Vorschuss oder Kapitalzuführung) und Höhe der für das 
Vorhaben benötigten öffentlichen Finanzierung  

 
5.2.2. Ad-hoc-Beihilfen für große Unternehmen gelten als Beihilfen mit 

Anreizeffekt, wenn die Voraussetzung von Absatz 5.2.1. erfüllt ist und 
sich die Förderstelle zudem vor der Gewährung der betreffenden Beihilfe 
anhand der Unterlagen des Beihilfeempfängers vergewissert hat, dass die 
Beihilfe Folgendes ermöglicht: 

 
a) eine signifikante Erweiterung des Gegenstands des Vorhabens 

oder der Tätigkeit aufgrund der Beihilfe oder  
b) eine signifikante Zunahme der Gesamtausgaben des 

Beihilfeempfängers für das Vorhaben oder die Tätigkeit aufgrund 
der Beihilfe oder 
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c) ein signifikant beschleunigter Abschluss des betreffenden 
Vorhabens oder der betreffenden Tätigkeit. 

 
Weiters sind ausschließlich wirtschaftsbezogene Forschungs- und Entwicklungs-
projekte förderbar, die einen im Verhältnis zum jeweiligen Projekt stehenden Beitrag 
zur Strukturverbesserung des Landes Burgenland leisten, wobei folgende 
Bewertungskriterien heranzuziehen sind: 
 

1. Wachstumspotenzial 
2. Beschäftigung (gemessen zB an der Sicherung bzw. Schaffung von 

Arbeitsplätzen) 
3. strukturpolitische Relevanz (gemessen zB an der Wertschöpfung) 
4. regionalwirtschaftliche Relevanz 

 
 

6. Förderbare Kosten 
 
Förderbare Kosten sind: 
 

a) Personalkosten (Forscher, Techniker und sonstige unterstützende Personen, 
soweit diese für das Forschungsvorhaben angestellt sind); 

 
b) Kosten für Instrumente und Ausrüstung, soweit und solange sie für das 

Forschungsvorhaben genutzt werden. Werden diese Instrumente und 
Ausrüstungen nicht während ihrer gesamten Lebensdauer für das 
Forschungsvorhaben verwendet, gilt nur die nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung während der Dauer 
des Forschungsvorhabens als beihilfefähig; 
 

c) Kosten für Gebäude und Grundstücke, sofern und solange sie für das 
Forschungsvorhaben genutzt werden. Bei Gebäuden gilt nur die nach den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung 
während der Dauer des Forschungsvorhabens als beihilfefähig. Bei 
Grundstücken sind die Kosten des wirtschaftlichen Übergangs oder die 
tatsächlich entstandenen Kapitalkosten beihilfefähig; 

 
d) Kosten für Auftragsforschung, Wissen und für unter Einhaltung des Arm's-

length-Prinzips von Dritten direkt oder in Lizenz erworbene Patente sowie 
Kosten für Beratung und gleichwertige Dienstleistungen, die ausschließlich für 
das Vorhaben genutzt werden; 

 
d) zusätzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten (unter anderem für 

Material, Bedarfsartikel und dergleichen); 
 

Alle beihilfefähigen Kosten werden einer bestimmten Forschungs- und Entwicklungs-
kategorie zugeordnet. 
 
 

7. Art und Ausmaß der Förderung 
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Die Förderung besteht in der Gewährung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen, deren 
Höhe in Prozent der förderbaren Projektkosten berechnet wird und kann 
grundsätzlich  bis zu 20% betragen. 
 
Die Förderungshöhe kann bei der experimentellen Forschung auf bis zu 25 % und bei 
der industriellen Forschung auf bis zu 50% angehoben werden. 
 
Diese Obergrenzen können bis zu den jeweiligen Grenzen in Artikel 25 der 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 heraufgesetzt werden (siehe Punkt 9. dieser 
Richtlinien). 
 
 

8. Nicht förderbare Kosten 
 

Nicht förderbare Kosten sind: 
 
Ausgeschlossen von einer Förderung sind Maßnahmen, mit deren Durchführung vor 
Einbringung des Förderantrages bei der Wirtschaftsagentur Burgenland Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung oder einer Förderstelle des Bundes begonnen worden ist. 
 
Darüber hinaus sind von einer Förderung ausgeschlossen: 

a) Finanzierungskosten; 
b) Öffentlichen Abgaben und Gebühren; 
c) der Ankauf von Bezugsrechten; 
d) Ersatzinvestitionen, Reparatur und Instandhaltung; 
e) Kosten von verbundenen Unternehmen, sofern diese nicht gesondert bewilligt 
wurden 

 
 

9. Kumulierung 
 

9.1. Im Falle der Kumulierung der Förderung mit Förderungen aus anderen 
Förderstellen dürfen für die gegenständliche Aktionsrichtlinie folgende 
Höchstgrenzen nicht überschritten werden:  

 
Die Beihilfeintensitäten für industrielle Forschung und experimentelle 
Entwicklung in Punkt 7 können gemäß Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 
651/2014 wie folgt erhöht werden: 
 
Im Falle von KMU-Beihilfen kann die Intensität bei 

 
mittleren Unternehmen um 10 Prozentpunkte 
kleinen Unternehmen um 20 Prozentpunkte erhöht werden. 
 
Ein Aufschlag von 15 Prozentpunkten ist bis zu einer Beihilfehöchstintensität 
von 80 % der beihilfefähigen Kosten zulässig, wenn eine der nachfolgenden 
Voraussetzungen erfüllt ist: 

 



 

 Seite 7 von 8 

i. das Vorhaben beinhaltet die wirksame Zusammenarbeit 
 

a. zwischen Unternehmen, von denen mindestens eines ein KMU 
ist, oder wird in mindestens zwei Mitgliedstaaten oder einem 
Mitgliedstaat und einer Vertragspartei des EWR-Abkommens 
durchgeführt, wobei kein einzelnes Unternehmen mehr als 70 % der 
beihilfefähigen Kosten bestreitet, oder 

 
b. zwischen einem Unternehmen und einer oder mehreren 
Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung, die mindestens 
10 % der beihilfefähigen Kosten tragen und das Recht haben, ihre 
eigenen Forschungsergebnisse zu veröffentlichen; 

 
ii. die Ergebnisse des Vorhabens finden durch Konferenzen, Veröffentlichung, 

Open-Access-Repositorien oder durch gebührenfreie Software 
beziehungsweise Open-Source-Software weite Verbreitung. 

 
9.2. Bei Überschreitung der angeführten Höchstgrenzen bzw. Schwellenwerte gem. 

Artikel 4 Punkt (1) i) der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 ist in jedem Fall eine 
Notifizierung des Einzelfalles bei der EU-Kommission vorzunehmen.  

 
9.3. Eine Kumulierung der Förderung mit „De-Minimis“ -Beihilfen für dieselben 

förderbaren Kosten über die erlaubten Obergrenzen gemäß Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 ist nicht zulässig. 

 
 

10. Besondere Verfahrensbestimmungen 
 

 
10.1. Um die Erreichung der Förderungsziele zu gewährleisten, kann die 

Förderkommission weitere Kriterien, Spezifikationen, Bedingungen und 
Einschränkungen vorgeben.   

Die Ausbildung von Lehrlingen und Facharbeitern sowie die Beschäftigung 
von älteren Arbeitnehmern sind hierbei wichtige sozial-, arbeits- und 
regionalpolitische Zielsetzungen, welche bei der Gewährung von 
Förderungen berücksichtigt werden. 

 
10.2. Der Förderungsnehmer hat das geförderte Vorhaben – sofern im 

Förderungsvertrag nicht anders festgelegt – spätestens innerhalb eines 
Zeitraumes von 2 Jahren ab Einreichung des Förderungsantrages 
durchzuführen. In besonders begründeten Ausnahmefällen ist, unter der 
Voraussetzung einer fristgerechten Beantragung, eine Verlängerung des 
Zeitraumes möglich. 

 
10.3. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt grundsätzlich mit Nachweis der 

erfolgreichen Projektrealisierung und der Erfüllung der vertraglich 
vereinbarten Auflagen und Bedingungen. In Ausnahmefällen bzw. im Falle 
der Förderung basierend auf gemeinsam mit anderen Förderstellen 
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vereinbarten Förderprogrammen (zB. Kompetenzzentren) können 
vertraglich abweichende Auszahlungsmodalitäten vereinbart werden. 

 
10.4. Förderstelle 

 
Förderanträge sind mit dem dafür aufgelegten Formular vor Beginn des 
Vorhabens oder der Tätigkeit bei nachfolgender Förderstelle 
einzubringen:  
 
Wirtschaftsagentur Burgenland Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
  
 

 
11. Zuständigkeit für die Förderentscheidung 

 
Die Förderkommission hat für die Gewährung von Förderungen Vorschläge zu 
erstatten. Über die Vergabe der Fördermittel entscheidet die Landesregierung. 

 
 

12. Geltungsdauer 
 
.Anträge können - vorbehaltlich einer vorzeitigen Revision und nach Maßgabe der zur 
Verfügung stehenden Budgetmittel – von 01.01.2021 bis zum 31.12.2023 
eingebracht werden. 
 
 


